
Was ist nach dem Referendariat?
Beitrag von „Kadaverstern“ vom 27. Februar 2014 14:09

Ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber ich habe einige Infos zum Thema Hartz IV, die vielleicht
interessant sind, weil ich mich damit gerade für den Übergang Studium - Ref rumschlagen
musste.

Also:
- Wenn du dich nicht arbeitslos meldest, kann es tatsächlich Probleme mit der lückenlosen
Rentengeschichte geben. Welche und wie große Konsequenzen einen da wegen 5 Wochen
erwarten, kann ich nicht sagen.
- Die Krankenversicherung musst du, wenn du dich NICHT arbeitslos meldest selbst zahlen.
Wenn du Hartz IV bekommst, zahlen die für dich.
- Die letzten Kontobewegungen werden definitiv überprüft, ich musste die Kontoauszüge der
letzten 3 Monate abgeben.
- Dass du nix kriegst, wenn du mit deinem Partner zusammenwohnst, stimmt so nicht. Das
Einkommen eines Partners spielt KEINE Rolle, solange ihr noch nicht länger als 1 Jahr
zusammenwohnt. Wenn ihr unter dieser Grenze seid, kann er angeben, dass er nicht für dich
aufkommen will, dann kriegst du Geld. Im Amt werden sie dir zuerst mal was anderes erzählen,
weil sie bei Zusammenleben automatisch von einer "Bedarfsgemeinschaft" ausgehen, aber es
ist definitiv so dass man dafür länger als 12 Monate zusammenleben muss.
- Melde dich rechtzeitig arbeitslos, damit du keine Sperre kriegst.
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